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DE 1  DE 

ANHANG  

Attribute 
Zuordnung zu Ereignisarten der Stufe 1 und Kategorien der 

Stufe 2 

Rechtsrisiko – 

Fehlverhalten 

1. Verlustereignissen, die in die folgenden Ereignisarten 

der Stufe 1 und Kategorien der Stufe 2 eingestuft sind, 

wird stets das Attribut „Rechtsrisiko – Fehlverhalten“ 

zugeordnet:  

1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8  

2. Verlustereignissen, die in andere Ereignisarten der 

Stufe 1 und Kategorien der Stufe 2 eingestuft sind als 

die unter Nummer 1 genannten, wird nicht das Attribut 

„Rechtsrisiko – Fehlverhalten“ zugeordnet.  

Rechtsrisiko – außer 

Fehlverhalten 

3. Verlustereignissen, die in die folgenden Ereignisarten 

der Stufe 1 und Kategorien der Stufe 2 eingestuft sind, 

kann das Attribut „Rechtsrisiko – außer Fehlverhalten“ 

zugeordnet werden: 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.5 

4. Verlustereignissen, die in andere Ereignisarten der 

Stufe 1 und Kategorien der Stufe 2 eingestuft sind als 

die unter Nummer 3 genannten, wird nicht das Attribut 

„Rechtsrisiko – außer Fehlverhalten“ zugeordnet.  

Modellrisiko 

5. Verlustereignissen, die in die folgenden Ereignisarten 

der Stufe 1 und Kategorien der Stufe 2 eingestuft sind, 

wird stets das Attribut „Modellrisiko“ zugeordnet:  

4.8, 7.5 

6. Verlustereignissen der folgenden Ereignisart der Stufe 1 

und der folgenden Kategorie der Stufe 2 kann das 

Attribut „Modellrisiko“ zugeordnet werden: 

7.4 

7. Verlustereignissen, die in andere Ereignisarten der 

Stufe 1 und Kategorien der Stufe 2 eingestuft sind als 

die unter den Nummern 5 und 6 genannten, wird nicht 

das Attribut „Modellrisiko“ zugeordnet.  
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